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Vorwort
Im Jahr 2013, vor fast zehn Jahren, verabschiedete der Kreistag 
des Landkreises Fürstenfeldbruck ein für die Politik und die Verwal-
tung richtungsweisendes Leitbild. Die daraus abgeleiteten Projek- 
te und Maßnahmen verschiedenster Bereiche der Landkreisent- 
wicklung beeinflussten in den letzten Jahren das strategische  
Handeln der Fachstellen im Landratsamt. 

Um den Entwicklungsstand des Landkreises zu bilanzieren und 
gleichzeitig gegenwärtige Herausforderungen zu berücksichtigen, 
wurde 2018 entschieden, die Zukunftsleitlinien für den Landkreis 
in einem erneuten Leitbild-Prozess weiterzuentwickeln. In einem 
breit angelegten Beteiligungsprozess wurden zunächst für die wei-
tere Kreisentwicklung relevante Handlungsfelder identifiziert und 
anschließend in Arbeitsgruppen hinsichtlich sinnvoller Ziele und  
Projekte bearbeitet. Dabei sind die Konzepte und Entwicklungsstra-
tegien, welche in den vorangegangenen Jahren entwickelt wurden, 
ebenso wie auch die Resultate einer aktuellen Stärken-Schwächen-
Analyse, mit in den Prozess eingeflossen. 

Das Leitbild als ergebnis- und umsetzungsorientiertes Strategie- und 
Handlungsprogramm besteht aus einer aussagekräftigen Präambel, 
zukunftsweisenden Leit- und Fachzielen sowie bedarfsgerechten 
Projektmaßnahmen. Die Präambel des Leitbildes erklärt die Absicht 
der landkreisweiten Bemühungen für eine nachhaltige Entwicklung 
unter gleichrangiger Berücksichtigung von sozialen, ökologischen 
und ökonomischen Aspekten. Dabei richtet sich das Leitbild nach 
den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Agenda 2030) 
aus und gibt zielgerichtete Handlungsmöglichkeiten für die Umset-
zung auf kommunaler Ebene an. Über den Umsetzungsstand der 
einzelnen Projektmaßnahmen wird jährlich im Kreistag berichtet.  

Somit kann der Projekt-Fortschritt in regelmäßigen Abständen über-
prüft und der Inhalt der Projekte gegebenenfalls angepasst werden.

Mit der einstimmigen Annahme des Beschlussvorschlags zur Fort- 
schreibung des Leitbildes für den Landkreis Fürstenfeldbruck durch 
den Kreistag am 4. April 2022 wurde zusätzlich der Beitritt des Land- 
kreises zum Bündnis „Agenda2030 – Nachhaltigkeit auf kommunaler 
Ebene gestalten“ beschlossen. Durch die Zeichnung der Resolution 
wurde der Landkreis Fürstenfeldbruck in das Mitgliedsverzeichnis 
der Agenda 2030 Kommunen aufgenommen. Dies unterstützt die 
Ausrichtung des Leitbildes auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agen-
da 2030 und signalisiert die Bereitschaft des Landkreises, sich für die 
Umsetzung jener Ziele auf kommunaler Ebene zu engagieren: ein 
großer Schritt für den Landkreis auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit 
und ein wichtiges Zeichen nach außen. Ohne die Mitwirkung aller ist 
das Ziel einer ressourcenschonenderen, klimafreundlicheren und ge-
rechteren Welt nicht verwirklichbar. 

Das Leitbild soll auch außerhalb der kommunalen Verwaltung allen 
Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises, sowie deren Organi-
sationen, Vereinen und Unternehmen als Orientierungsrahmen für 
künftige Entscheidungen dienen. Die Bevölkerung Fürstenfeldbrucks 
ist dazu eingeladen, bei der Umsetzung der Ziele und Maßnahmen 
mitzuwirken und somit den Landkreis auf seinem Weg in die Nach-
haltigkeit zu unterstützen!

Ich bedanke mich herzlich bei allen im Leitbild-Prozess involvierten 
Personen, die gemeinsam viel Zeit, Wissen und Engagement ein-
gebracht haben, um diese Zukunftsvision für den Landkreis Fürsten- 
feldbruck zu entwickeln!

Thomas Karmasin, Landrat



4 /  Le itb iLd

45

56

59

Land- und Forstwirtschaft

Klimaschutz und Energie

Umwelt und Naturschutz

Öffentliche Haushalte und Finanzen

40

53

Mobilität

37

48

Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung

34Wirtschaft

31Naherholung und Tourismus

28Sport

25Kultur

22Gesundheit

18Soziales

15Bildung

12Familie, Kinder, Jugend

9Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Agenda 2030)

Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten

6Entwicklungsprozess Leitbild

5Präambel

3Vorwort

Inhalt



LeitbiLd /  5 

Präambel 

Mit der Agenda 2030 haben die Vereinten 
Nationen einen „Zukunftsvertrag für die 
Menschheit“ formuliert. In 17 Zielen und 
169 Unterzielen konkretisiert diese Agen-
da die Anforderungen an eine nachhaltige  
Entwicklung der Welt in den drei Dimensio-
nen „Soziales“, „Umwelt“ und „Wirtschaft“. 
Die Zielvorgaben richten sich an die gesam-
te Weltgemeinschaft – also letztlich auch 
an uns im Landkreis Fürstenfeldbruck. Die 
Bundesrepublik Deutschland und der Frei-
staat Bayern haben die Agenda 2030 unter-
zeichnet.

Der Leitbildprozess des Landkreises Für- 
stenfeldbruck wurde 1997 im Rahmen des 
Agenda 21-Prozesses angestoßen, 2013 
in Arbeitsgruppen fortgesetzt und anschlie- 
ßend durch den Kreistag als Leitbild be- 
schlossen. Damit wurde schon früh eine 
Grundlage für eine kontinuierliche, ziel- 
orientierte und bedarfsgerechte Entwicklung 
des Landkreises Fürstenfeldbruck geschaf- 
fen. Seither haben sich die Lebensbeding- 

Der Landkreis Fürstenfeldbruck verpflichtet 
sich dem Prinzip der Nachhaltigkeit im Sinne 
der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. 
Dies bedeutet, dass die regionale Entwick-
lung im Landkreis sozial, ökologisch und 
ökonomisch nachhaltig gestaltet wird und 
durch einen schonenden Umgang mit Res-
sourcen die Lebensperspektiven zukünftiger 

ungen und Herausforderungen im  
Landkreis vielfach verändert. Daher wurde 
diese Zukunftsstrategie durch die Weiterent- 
wicklung des Leitbildes mit themenbezoge-
nen Leit- und Fachzielen sowie entsprech- 
enden Projektmaßnahmen nun an die 
aktuellen Bedürfnisse des Landkreises an-
gepasst. Für die erfolgreiche Umsetzung der 
Maßnahmen und Projekte dieses Leitbildes 
werden Evaluierungen durchgeführt, welche 
mithilfe von Indikatoren gemessen werden.

Dementsprechend versteht sich das vor-
liegende Leitbild ebenfalls als Verpflichtung 
im Rahmen der Ziele einer weltweiten nach-
haltigen Entwicklung, wie sie in der Agenda 
2030 formuliert sind. 
Es leistet einen Beitrag zur regionalen Um-
setzung dieser Ziele in unserem Lebens- 
und Verantwortungsbereich. Wir stellen 
unser Leitbild für den Landkreis Fürstenfeld- 
bruck bewusst in den globalen Kontext und 
schließen uns damit dem Bündnis der Agen-
da 2030 - Kommunen an.

Generationen sowohl im Landkreis als auch 
weltweit gewahrt werden. Grundkonsens ist 
das gemeinsame Verständnis von Ziel- und 
Wertevorstellungen, wobei soziale, ökono-
mische und ökologische Aspekte grundsätz- 
lich gleichrangig berücksichtigt werden, da 
sie eng miteinander verbunden sind und sich 
gegenseitig bedingen. 

Unser Leitbild  
im globalen Kontext



Bürgerworkshops im Sommer 2021 

6 /  Le itb iLd

Entwicklungsprozess 
Leitbild 
Mit dem EUPA-Beschluss vom 14. Juni 2018 wurde einstimmig ent-
schieden, dass sich das Regionalmanagement im Rahmen der För-
derperiode 2019 bis 2022 der konzeptionellen Weiterentwicklung des 
Leitbildes für den Landkreis Fürstenfeldbruck widmen sollte. Da seit 
der Stärken-Schwächen-Analyse von 2008 und dem Beschluss des 
Leitbildes von 2013 bereits einige Jahre vergangen waren, sollten 
aktuelle Herausforderungen für den Landkreis Fürstenfeldbruck bei 
der Weiterentwicklung berücksichtigt und die Leit- und Fachziele so-
mit ergänzt werden. Des Weiteren sollten bestehende Konzepte und 
Entwicklungsstrategien, die damals entwickelt (u.a. Nahverkehrs-
plan, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept) bzw. die in den letzten 
Jahren erarbeitet wurden (u.a. Klimaschutzkonzept, Räumliche Ent-
wicklungsstrategie), berücksichtigt und deren Ergebnisse mit einbe-
zogen werden. 

Das Regionalmanagement hat in enger Absprache mit weiteren 
Fachstellen die Koordination des Prozesses übernommen, während 
Vertreterinnen und Vertreter aus dem Landratsamt, den Kommunal-
verwaltungen, der Politik und externer Institutionen sowie Bürgerin-
nen und Bürger eingeladen waren, in Arbeitsgruppen und Workshops 

mitzuwirken. Wie auch beim ersten Leitbildprozess wurden aus den 
übergeordneten Zielen der Handlungsfelder Projekte abgeleitet, die 
dann auch zukünftig wieder die Arbeitsgrundlage für die Fachstellen 
im Landratsamt im Sinne einer nachhaltigen Kreisentwicklung dar-
stellen. 

Um aktuellen Herausforderungen im Landkreis Rechnung zu tragen, 
wurde das Leitbild im Rahmen des Projektes „Weiterentwicklung des 
Leitbildes für den Landkreis“ auf Grundlage einer aktuellen Bestands-
analyse sowie unter Beteiligung von Fachexpertinnen und -experten 
sowie der Öffentlichkeit überarbeitet. Hierfür wurde zum einen eine 
erneute Stärken-Schwächen-Analyse durchgeführt und zum anderen 
eine Steuerungsgruppe unter Vorsitz von Herrn Landrat Thomas Kar-
masin sowie ausgewählten Referentinnen und Referenten aus dem 
Kreistag eingerichtet. Bei der Auftaktveranstaltung für den Leitbild-
prozess wurden die Ergebnisse der Stärken-Schwächen-Analyse 
vorgestellt. Zudem diente das Leitbild aus dem Jahr 2013 als Dis-
kussionsgrundlage für neue Ziele und Projekte.
Auf der Arbeitsebene wurden vier Arbeitsgruppen gebildet, die sich 
aus Vertreterinnen und Vertretern der Politik, der Verwaltung sowie 
externen Initiativen und Verbänden zusammensetzten. Der Bereich 
Öffentliche Haushalte und Finanzen wurde dabei als übergeordnetes 
Themenfeld gesondert behandelt, da dieser in alle übrigen Themen-
bereiche einfließt.



Auftaktveranstaltung zum Projekt Weiterentwicklung des Leitbildes
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 • FAMILIE, KINDER, JUGEND; BILDUNG; SOZIALES; GESUNDHEIT

 • KULTUR; SPORT; NAHERHOLUNG UND TOURISMUS

 • WIRTSCHAFT; MOBILITÄT; BEVÖLKERUNGS- UND SIEDLUNGSENTWICKLUNG

 • LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT; KLIMASCHUTZ UND ENERGIE; UMWELT-  
 UND NATURSCHUTZ

Folgende Themenbereiche wurden zu Arbeitsgruppen zusammengefasst:

In mehreren Sitzungen entwickelten die Arbeitsgruppen Leit- und 
Fachziele zu ihren Themenbereichen, welche den Landkreis ziel-
gerichtet und nachhaltig weiterentwickeln sollen. Überarbeitet wurde 
auch die Präambel des aktualisierten Leitbildes, welche nun ver-
stärkt die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 adressiert und 
deren Umsetzung auf kommunaler Ebene im Leitbild verankert. Die 
Steuerungsgruppe begleitete den gesamten Leitbildprozess und dis-
kutierte die Ergebnisse sowie die währenddessen aufgekommenen 

Fragestellungen zum weiteren Vorgehen.

Auf der Beteiligungsebene fanden zusätzlich drei Bürgerworkshops 
statt, bei denen die Projektwünsche der Öffentlichkeit abgefragt wur-
den. Diese Möglichkeit der Partizipation hatte ebenso die breitere 
Legitimation des Leitbildes zum Ziel. Die cima GmbH aus München 
wurde als externer Dienstleister zur Unterstützung bei der Vorberei-
tung und Durchführung der Bürgerworkshops beauftragt. 



Präsentation der Ergebnisse des Leitbild-Prozesses bei der Regionalkonferenz 2022 im Veranstaltungs-
forum Fürstenfeld
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In zwei Bürgerworkshops und einem Jugendworkshop mit je 25 
Teilnehmenden wurde eine Fülle an Projektwünschen und Ideen 
gesammelt. Die Ergebnisauswertung, die Vorauswahl von maximal 
fünf Projekten und deren Ausarbeitung erfolgte durch die jeweiligen 
Fachstellen des Landratsamtes und das Regionalmanagement. 
In einem abschließenden Arbeitsgruppentreffen Ende 2021 wurden 
die Projekte und Ziele finalisiert. Das daraus entstandene Gesam-
tkonzept wurde abschließend mit den Teilnehmenden der Arbeitsgru-
ppen festgesetzt und mit der Steuerungsgruppe abgestimmt. 

Am 4. April 2022 hat der Kreistag schließlich final über das Leitbild 
abgestimmt und die aktualisierte Version einstimmig verabschiedet. 
Die Ergebnisse des Leitbild-Prozesses wurden der Öffentlichkeit 

erstmalig im Rahmen der Regionalkonferenz im Mai 2022 präsen-
tiert. Sowohl die Regionalkonferenz als auch das Leitbild haben die 
nachhaltige Entwicklung des Landkreises zum Ziel, weswegen die 
Vorstellung der Inhalte des Leitbildes eine sinnvolle Ergänzung zum 
Rahmenprogramm der Konferenz darstellten.

Den Prozess der Umsetzung wird das Regionalmanagement auch 
zukünftig organisatorisch begleiten und steuern. Um den jeweiligen 
Stand sowie den Fortschritt der Umsetzung der jeweiligen Projekte 
zu dokumentieren, wird das Regionalmanagement einen Evalua-
tionsbogen entwerfen und an die beteiligten Fachstellen ausgeben. 
Die daraus folgende Analyse des Prozessfortschritts soll dem Kreis-
tag jährlich vorgestellt werden.
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Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen 
(Agenda 2030)
Im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung einigten sich die Vereinten Nationen im 
Jahr 2015 auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs).  
Die 17 Ziele mit ihren 169 Zielvorgaben widmen sich jeweils einer globalen Herausforderung und 
werden nachfolgend beschrieben.

Armut in all ihren Formen und überall beenden
Es gehört zu den zentralen Entwicklungszielen bis 2030 die extreme Armut auf der Welt zu beseitigen. 

Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung  
erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern

Alle Menschen sollen bis 2030 „ganzjährig Zugang zu sicheren, nährstoffreichen und ausreichenden  
Nahrungsmitteln haben“. Obwohl bereits heute genügend Nahrungsmittel zur Verfügung stehen, haben 
immer noch nicht alle Menschen Zugang zu ihnen. Ebenso sollen alle Formen der Mangelernährung beseitigt 
sowie die landwirtschaftliche Produktivität und die Einkommen der kleinen Nahrungsmittelproduzenten 
verdoppelt werden.

Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten  
und ihr Wohlergehen fördern

Bis 2030 soll die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten sinken. Vermeidbare 
Todesfälle bei Neugeborenen und Kindern unter fünf Jahren sollen verhindert werden. In den Zielvorgaben 
sind die Beseitigung der Aids-, Tuberkulose- und Malaria-Epidemien sowie der vernachlässigten Tro-
penkrankheiten von besonderer Bedeutung, ebenso der Zugang zu einer Gesundheitsversorgung für alle.

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung und Möglichkeiten  
lebenslangen Lernens für alle fördern

Die wichtigste Zielvorgabe besagt, dass bis 2030 sichergestellt werden soll, „dass alle Mädchen und Jungen 
gleichberechtigt eine kostenlose und hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung abschließen“.  
In weiteren Zielvorgaben werden Maßstäbe für Vorschulerziehung sowie Hochschul- und Berufsbildung 
formuliert.

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und  
Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen

Zu den wesentlichen Anliegen gehört, alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen zu beenden 
und die Gewalt gegen sie zu beseitigen. Weitere Zielvorgaben befassen sich mit individuellen Formen der 
geschlechtsspezifischen Diskriminierung, wie beispielweise Zwangsheirat, fehlende Chancengleichheit bei 
dem Erlangen von Führungspositionen und ungleiche Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen.
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Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und  
Sanitärversorgung für alle gewährleisten

Bis 2030 soll der Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser sowie einer angemessenen 
und gerechten Sanitärversorgung für alle verwirklicht werden. In weiteren Zielvorgaben geht es u.a. um die 
Verbesserung der Wasserqualität, die Effizienz der Wassernutzung und den Schutz wasserverbundener 
Ökosysteme.

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für 
alle sichern

Der allgemeine Zugang zu Energiedienstleistungen soll bis 2030 gesichert werden. Dabei soll der Anteil 
erneuerbarer Energie deutlich erhöht werden. Gleichzeitig soll die Steigerungsrate der Energieeffizienz 
verdoppelt werden.

Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produk-
tive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern

Großes Gewicht wird auf Fragen des nachhaltigen Wirtschaftswachstums und der Beschäftigung gelegt. Ein 
hohes Wirtschaftswachstum wird v. a. in den am wenigsten entwickelten Ländern für erforderlich gehalten, 
mindestens 7 % im Jahr. Für alle Länder werden höhere wirtschaftliche Produktivität und Ressourceneffizienz 
angestrebt. Andere Zielvorgaben befassen sich mit menschenwürdigen Arbeitsplätzen, einer produktiven 
Vollbeschäftigung, der Beendigung von Zwangsarbeit, Sklaverei und Menschenhandel sowie dem Schutz der 
Arbeitsrechte.

Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und  
nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen

Es wird angestrebt, eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur aufzu-
bauen, um so wirtschaftliche Entwicklung und menschliches Wohlergehen zu unterstützen. Insbesondere 
in Entwicklungsländern sollen kleine Industriebetriebe einen besseren Zugang zu Finanzdienstleistungen, 
Wertschöpfungsketten und Märkten erhalten.

Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern

Eine wichtige Zielvorgabe lautet: „Bis 2030 ein über dem nationalen Durchschnitt liegendes Einkommens 
wachstum der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung zu erreichen.“ Angestrebt wird außerdem u. a. eine 
„verstärkte Mitsprache der Entwicklungsländer bei der Entscheidungsfindung in den globalen internationalen 
Wirtschafts- und Finanzinstitutionen“.

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig  
und nachhaltig gestalten
„Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und zur Grundversorgung 
für alle sicherstellen und Slums sanieren.“ Dazu gehören u. a. ein Verkehrssystem für alle, eine partizipative 
Siedlungsplanung, ein verbesserter Katastrophenschutz, eine Verminderung der Umweltbelastung und eine 
größere Widerstandsfähigkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels.
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Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen

Zur Umsetzung dieses Ziels „sind an der Spitze die entwickelten Länder“ gefordert, während die Entwick- 
lungsländer entsprechend ihrem Entwicklungsstand und ihren Kapazitäten Maßnahmen ergreifen sollen. Als 
wichtige Themen werden dabei u. a. die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen 
Ressourcen, eine Halbierung der Nahrungsmittelverschwendung und ein umweltverträglicher Umgang mit 
Chemikalien und Abfällen aufgeführt. Angestrebt wird auch eine allmähliche Abschaffung der schädlichen 
Subventionen für fossile Brennstoffe.

Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels  
und seiner Auswirkungen ergreifen

Es gilt, wird in einer Zielvorgabe formuliert, „die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber 
klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern“ zu stärken. Dafür müssen Klimaschutz-
maßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbezogen werden. Ausdrücklich wird an 
die Verpflichtung der entwickelten Länder erinnert, ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar für den Klimas-
chutz in Entwicklungsländern aufzubringen.

Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung  
erhalten und nachhaltig nutzen

Bis 2025 sollen alle Arten der Meeresverschmutzung gestoppt oder erheblich verringert werden. Außerdem 
sollen die Meeres- und Küstenökosysteme nachhaltig bewirtschaftet und die Versauerung der Ozeane 
bekämpft werden. Angestrebt werden auch eine wirksame Regelung der Fangtätigkeit und die Beendigung 
der Überfischung.

Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung 
fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Boden-
degradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt 
ein Ende setzen

Bis 2020 soll eine nachhaltige Nutzung der Land- und Binnensüßwasser-Ökosysteme sowie der Wälder 
erreicht werden. Ebenso werden eine Bekämpfung der Wüstenbildung und die Erhaltung der Bergöko- 
systeme angestrebt. Um den Verlust der biologischen Vielfalt zu beenden, sollen bedrohte Arten geschützt 
und ihr Aussterben verhindert werden.

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung för-
dern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige,  
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen
Um dieses Ziel zu erreichen, sollen alle Formen von Gewalt verringert und Rechtsstaatlichkeit gewährleistet 
werden, wozu auch der Aufbau leistungsfähiger Institutionen gehört. Ebenso gilt es, bis 2030 die illegalen 
Finanz- und Waffenströme deutlich zu verringern.

Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern

Eine wichtige Zielvorgabe lautet: „Bis 2030 ein über dem nationalen Durchschnitt liegendes Einkommens- 
wachstum der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung zu erreichen.“ Angestrebt wird außerdem u. a. eine 
„verstärkte Mitsprache der Entwicklungsländer bei der Entscheidungsfindung in den globalen internationalen 
Wirtschafts- und Finanzinstitutionen“.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. (https://nachhaltig-entwickeln.dgvn.de/agenda-2030/ziele-fuer-nachhaltige-entwicklung/sdgs/)
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Familie | Kinder | Jugend

Wir setzen uns zum Ziel, die Attraktivität für Familien zu erhöhen  
und sie in ihrer individuellen Situation zu unterstützen 
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Fachziele
Bedarfsgerechte Angebote werden flächendeckend für 
Kinder und Jugendliche in Kooperation mit den Kom-
munen und Trägern zur Verfügung gestellt. 

Es gibt ein innergemeinschaftliches Miteinander im 
Landkreis. 

Die Angebote für die Unterstützung von Familien und 
junger Menschen sind bekannt und die Anlaufstellen 
untereinander vernetzt.  

Familie, Kinder und Jugendliche

1

3

FKJ
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Fa
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Bildung

Wir bieten unter Mitwirkung aller gute individuelle Bildung an und 
bauen diese weiter aus, denn jeder Mensch hat von Geburt an einen 

Anspruch auf  Entfaltung der Persönlichkeit sowie ein Recht auf  
Wertschätzung unabhängig vom Bildungsweg.
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Fachziele

BI

Bildung

Das Interesse und die Lernbereitschaft für Menschen 
aller Altersgruppen und Lebenslagen wird gefördert 
sowie erhalten.  

Im Landkreis steht ein vielfältiges und ganzheitliches 
Bildungsangebot zur Verfügung.  

Die Bildungsangebote im Landkreis sind offen und 
barrierearm und damit für jede Person zugänglich.  

Die Bildungsakteure im Landkreis sind miteinander 
vernetzt. 

 

1

3

4
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Soziales

Unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung im 
Landkreis werden soziale Angebote und Versorgung bedarfsgerecht 

weiterentwickelt. Diese sind bekannt und zugänglich. Die 
gesellschaftliche Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger ist dabei 

gewährleistet.
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Fachziele
Soziale Ungleichheiten werden kontinuierlich  
verringert.

Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Einwanderungs-
geschichte leben im Landkreis gedeihlich zusammen. 

Ehrenamtliches Engagement wird verstärkt gefördert 
und begleitet.

Soziales

3

SOZ
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Gesundheit

Die Menschen im Landkreis Fürstenfeldbruck leben in einer 
Umgebung, die ihrer Gesundheit förderlich ist. 
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Fachziele
Gesundheit

Medizinische, therapeutische und pflegerische Ange-
bote im Bereich der Gesundheitsförderung sind wohn-
ortnah, zeitnah und für alle zugänglich.  

Die Kreisklinik besteht als kommunales Unternehmen 
und entwickelt ihr Versorgungsangebot bedarfsgerecht 
weiter.

Es stehen ausreichend gesundheitspräventive Ange-
bote, insbesondere im Bereich Bewegung, Ernährung, 
Impfschutz, psychische Gesundheit und Sucht für die 
gesamte Bevölkerung zur Verfügung.

1

3
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Ge
su

nd
he

it

Kultur

Für die große kulturelle Vielfalt im Landkreis Fürstenfeldbruck 
wollen wir regional und überregional mehr Aufmerksamkeit und 

Wertschätzung erreichen. Kultur schließt nicht nur die von Menschen 
geschaffene Erscheinungsform von Kunst ein, sondern auch 

Lebensformen, Wertesysteme und Überzeugungen.



26 /  Le itb iLd

Fachziele
Kultur

Alle Bürgerinnen und Bürger haben gleichberechtigten 
Zugang zu Kunst und Kultur. 

Der Wert von Kunst und Kultur ist allgemein bewusst 
und ist auch in Zeiten mit persönlichen Kontaktein-
schränkungen anerkannt.

Kulturschaffende, insbesondere im Bereich der  
Jugendkultur, werden gefördert und vernetzt.

1

3

KUL
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Sport

Der Zugang zum Sport ist niederschwellig  
für alle Personengruppen zugänglich.
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Fachziele
Sport

Alle Bürgerinnen und Bürger haben Freude und die 
Möglichkeit zur inklusiven Teilhabe an Bewegungsan-
geboten.

Der ehrenamtlich organisierte Vereinssport wird hin-
sichtlich der Infrastruktur und Entbürokratisierung 
nachhaltig unterstützt.

Verschiedene Angebote des Breitensports sind  
miteinander vernetzt und arbeiten zusammen.

Verschiedene Angebote des Breitensports sind mitein-
ander vernetzt und arbeiten zusammen.
Die Werte des Sports, Fairness, Respekt, Leistungs-
bereitschaft, demokratische Grundwerte, soziale 
Verträglichkeit und gesundheitliche Aspekte werden 
vermittelt.

1

3

4

SPO
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O
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SP
OSp

or
t

Naherholung & Tourismus

Der Landkreis Fürstenfeldbruck ist als Ausflugsregion sowie als 
Urlaubsregion im Aktivtourismus bei Einheimischen und Gästen 

bekannt. Wir erachten es als selbstverständlich, dass authentisches 
Naturerleben mit konsequentem Naturschutz einhergeht. Die hohe 

Qualität unserer touristischen Angebote und Dienstleistungen sind für 
uns und unsere touristischen Partner von zentraler Bedeutung.



32 /  Le itb iLd

Fachziele
Naherholung & Tourismus

Der Bekanntheitsgrad der touristischen Angebote im 
Landkreis soll ausgebaut werden.

Der Landkreis fördert und erhält die Nachhaltigkeit in 
Tourismus und Naherholung.

Verbesserung und Ausbau der touristischen Infrastruk-
tur unter Berücksichtigung der touristischen Angebote 
und Akteure.

1

3

N&T
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Wirtschaft

Unser Ziel ist die Ansiedlung und das Halten  
zukunftsweisender Unternehmen durch die Stärkung 

wirtschaftsfreundlicher Rahmenbedingungen.  
Dabei soll der Aspekt effizienter Flächennutzung besonders 

berücksichtigt werden.
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Fachziele
Wirtschaft

Der Landkreis wird zukunftsfähig mit 
Digitalisierung und Innovation.

Der Auspendleranteil soll 
verringert werden.3

Unternehmen aus den zukunftsweisenden Bereichen 
sollen unterstützt werden. Ansiedlungsbemühungen 
sollten sich vorrangig auf bereits versiegelte Flächen 
konzentrieren.

4

Stärkung der regionalen 
Wertschöpfung und  
Wirtschaftskreisläufe.

6

Die interkommunale Zusammenarbeit soll 
weiter gestärkt werden. 1

Unterstützung bei der Sicherung des 
regionalen Fachkräftebedarfs.5
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aft

Bevölkerungs- & 
Siedlungsentwicklung

Wir vertreten eine klimagerechte und ressourcenschonende  
sowie generationen- und sozialgerechte Siedlungs- und 
Freiraumentwicklung und deren bauliche Umsetzung.  

Die Planungsprozesse sollen in interkommunaler Zusammenarbeit 
und gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern erfolgen.
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Fachziele
Bevölkerungs- & Siedlungsentwicklung

Die Siedlungsentwicklung soll moderat, 
klima- und ressourcenschonend unter  
Berücksichtigung von Natur und Land-
schaft erfolgen. Die Vorgabe „Innen- vor 
Außen“ und zu erhaltende Freiräume 
definieren die künftige räumliche Entwick-
lung.

Ortsmitten sollen durch eine (Weiter-) Entwicklung von 
lokalen Identitäten und die Schaffung einer bedarfsgerech-
ten Infrastruktur gestärkt werden. Der Landkreis fördert 
eine ortstypische, zeitgemäße Baukultur und die Identifika-
tion der Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Ort.

Der Landkreis fördert innovative Konzepte für eine  
zukunftsfähige räumliche Entwicklung. 

Der Landkreis unterstützt eine gemeinwohlorientierte, 
kommunale Bodenpolitik, die den Wohnraumbedarf 
unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und die Schaf-
fung wohnortnaher Arbeitsplätze berücksichtigt. 

3

4

1
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Mobilität

Wir vertreten eine nachhaltige, interkommunale und nutzerfreundliche 
Mobilitätsentwicklung. Dabei bezieht sich der Begriff ‚nachhaltig‘ 

unter anderem auf  die Flächennutzung, Umweltverträglichkeit sowie 
die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte.  

Unter dem Begriff ‘interkommunal‘ versteht sich in diesem Bezug eine 
gemeindeübergreifende, aber auch landkreisübergreifende sowie 

regionale Entwicklung.
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Fachziele
Mobilität

Ziel des Landkreises ist eine möglichst 
vollständig klimaneutrale und emissions-
arme Mobilität.

Durch Aufklärung und Bewusstseinsbil-
dung stärkt der Landkreis das Miteinan-
der aller am Verkehr Teilnehmenden und 
die Attraktivität des Umweltverbundes.

Der Landkreis fördert die Vernetzung aller 
Mobilitätsformen auch unter besonderer 
Berücksichtigung von Sharing-Systemen.

Die Mobilitätsformen im Landkreis sollen 
barrierefrei nutzbar und verkehrssicher 
sein.

Bei der Mobilitätsentwicklung wird auf 
finanzielle Attraktivität geachtet.

Ein vollumfängliches Angebot nutzerfreund-
licher Informationswege, analog sowie 
digital, wird bereitgestellt und gepflegt.

Die angebotsorientierte Entwicklung  
unseres ÖPNV im Landkreis wird  
fortgesetzt.

3

4

5

6

7

1
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Fachziele
Mobilität

Vom Landkreis wird der Rad- und Fußver-
kehr weiter gefördert.

Gute und sichere Straßen und Wege sind 
weiterhin der Qualitätsanspruch. 

8

9
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Land- & Forstwirtschaft

Wir setzen uns für die Förderung einer umweltverträglichen, 
die natürlichen Ressourcen schonenden, sozialverträglichen, 

transparenten Land- und Forstwirtschaft ein, um die regionale 
Wertschöpfung zu stärken sowie die Lebensgrundlagen für Menschen 
zu erhalten und somit auch eine Ernährungswende herbeizuführen, 

die zu einer bewussten und regionalen Ernährung führt.
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Fachziele
Land- & Forstwirtschaft

Waldbewirtschaftung soll der  
Klimaentwicklung angepasst stattfinden.

Landwirtschaft soll nachhaltig, bedarfsge-
recht und ressourcenschonend betrieben 
werden. Insbesondere soll der Schutz von 
Trinkwasser und Boden, sowie artgerechte 
Tierhaltung gewährleistet sein. 

Die Bevölkerung ist durch Transparenz für 
nachhaltigen Konsum und die Erzeugungs-
kosten der regionalen Lebensmittel sensi-
bilisiert.

Die Ernährung mit regionalen Produkten 
und das Ernährungshandwerk werden ge-
fördert. Regionale Lebensmittelbündnisse 
müssen gestärkt werden. 

Neben Primärleistungen werden Öko-
systemleistungen für Mensch und Natur 
gefördert.
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Klimaschutz & Energie

Der Landkreis vertritt eine zukunftsorientierte sowie 
verantwortungsbewusste Energie- und Klimapolitik. Die Einhaltung 

des 1,5 Grad Ziels des Pariser Klimaschutzabkommens stellt hierbei 
die Grundlage unseres Handelns dar. Der Landkreis erkennt die 

Energiewende und den Klimaschutz als zentrale Herausforderung 
unserer Zeit an und nimmt seine Vorbildfunktion bewusst war.
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Fachziele
Klimaschutz & Energie

Der Landkreis strebt an, Energie zu 
100% aus erneuerbaren 
Quellen zu erzeugen.

Der Landkreis soll bis zum Jahr 2040, 
gemäß der nationalen Klimaschutzziele, 
keine Treibhausgase mehr emittieren und 
somit klimaneutral werden.

Der Energiebedarf und -verbrauch  
soll gesenkt werden.

Die interkommunale Zusammenarbeit soll 
verstärkt und ein gegenseitiger Austausch 
angeregt werden.

Die Bürgerinnen und Bürger sollen durch 
intensive Öffentlichkeitsarbeit über den 
Klimawandel aufgeklärt und dafür sensibi-
lisiert werden. Es gilt ein umfassendes Be-
wusstsein für den Klimaschutz zu schaffen.
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Fachziele
Klimaschutz & Energie

Die Energieerzeugung vor Ort wird durch 
regionale Wertschöpfung gestärkt, wobei 
regionale Ressourcen nachhaltig genutzt 
werden.

Eine von fossilen Energieträgern unab-
hängige Energieversorgung wird ange-
strebt.

Der Landkreis realisiert die Planung und 
Durchführung von Klimawandelanpas-
sungsmaßnahmen.

Anreize und Angebote sollen die Energie- 
und Klimaschutzstrategie des Landkreises 
prägen.
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Umwelt & Naturschutz

Im Landkreis Fürstenfeldbruck sind Natur und Landschaft auf  Grund 
ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit 

des Menschen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zu schützen, 
die biologische Vielfalt und die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts zu erhalten und die Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf  Dauer 
und hinsichtlich des Klimawandels zu sichern, zu pflegen und zu 

entwickeln oder wiederherzustellen.
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Fachziele
Umwelt & Naturschutz

Die Biodiversität der Arten und die 
Vielfalt der Lebensräume sowie deren 
Vernetzung wird nachhaltig geschützt, 
wiederhergestellt und verbessert. 

Schädliche Einträge in den Naturhaushalt 
und in die Landschaft werden minimiert. 

Der Flächenverbrauch und die Flächen-
versiegelung werden auf das unabding-
bar Notwendige reduziert.  

Die Eigenart und Schönheit des Land-
schaftsbildes sowie des Erholungswertes 
wird bewahrt und fortentwickelt. 

Die möglicherweise konkurrierenden Interessen von Na-
turschutz, Land- und Forstwirtschaft und weiteren wirt-
schaftlichen Nutzungen von Natur und Landschaft wer-
den gesteuert und vermittelt sowie Synergien gefördert.  

Die naturverträgliche und ökologisch nachhaltige 
Nutzung, Bewirtschaftung und Gestaltung von 
Boden und Grund in der Landschaft und im  
Siedlungsbereich wird gefördert.  

3

4

5

1

6

2
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Öffentliche Haushalte  
& Finanzen

Der Landkreis und seine Kommunen werden bei der Planung und 
Bewirtschaftung kommunaler Mittel sowohl die Interessen dieser 
wie auch der nachfolgenden Generationen berücksichtigen. Die 

intergenerative Gerechtigkeit der kommunalen Wirtschaftsführung 
spiegelt sich insbesondere in angemessenen und notwendigen 

Investitionen in kommunales Sachvermögen als auch einem stabilen 
Niveau der kommunalen Verschuldung.
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Fachziele
Öffentliche Haushalte & Finanzen

Der Schuldenstand orientiert sich an der 
beschlossenen Schuldenobergrenze.

Der jährliche Schuldendienst muss aus der laufenden 
Geschäftstätigkeit erwirtschaftet werden.

1
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Nachhaltigkeit auf 
kommunaler Ebene 
gestalten
Kommunen haben für die Umsetzung der in der Agenda 2030 for-
mulierten Ziele eine besondere Bedeutung, denn ohne deren Mitwir-
kung wird die internationale Agenda 2030 weitgehend wirkungslos 
bleiben. Immer mehr Kommunen setzen sich deswegen für eine 
globale nachhaltige Entwicklung ein. Mit Unterstützung der Services-
telle Kommunen in der Einen Welt haben der Deutsche Städtetag 
und die deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen 
Europas eine Musterresolution mit dem Titel „2030 - Agenda für Na-
chhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestal-

ten“ entwickelt. Mit der Unterzeichnung der Resolution können sich 
deutsche Kommunen zu einer nachhaltigen Entwicklung vor Ort und 
weltweit zu bekennen und signalisieren, dass sie im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten entsprechende Maßnahmen ergreifen wollen. 
Der Kreistag des Landkreises Fürstenfeldbruck hat sich am 4. April 
2022, zusammen mit der Verabschiedung des Leitbildes, für die 
Zeichnung der Resolution entschieden. Somit ist der Landkreis nun 
Mitglied der insgesamt 213 (Stand September 2022) Agenda 2030 - 
Kommunen.
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Fürstenfeldbruck
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Fürstenfeldbruck

04.04.2022

Fürstenfeldbruck, den 07.04.2022

Landrat Thomas Karmasin
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17 ZIELE FÜR EINE  GLOBAL  
NACHHALTIGE KOMMUNE

Mit der Unterzeichnung der Musterresolution „2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung: 
Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“ signalisieren Gemeinden, Städte und Kreise 
ihre Bereitschaft, sich für eine nachhaltige Entwicklung vor Ort und weltweit einzusetzen.

Kommunen sind der Schlüssel zum Erfolg, um eine Welt zu schaffen, deren heutige Ausgestaltung 
nicht zu Lasten der kommenden Generationen geht. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur 
Verwirklichung der globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.

ZEICHNUNGSKOMMUNE DER AGENDA 2030

Ausgestellt von:

Landkreis Fürstenfeldbruck
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2030 Resolution.  
(https://skew.engagement-global.de/zeichnungskommunen-agenda-2030.html) 
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beteiligten Personen!




